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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

40 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-00-23 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

06.08.2018 
94 2018 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen � 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, 
Sport und Freizeit 

30.08.2018      

                  

 Kreisausschuss 31.08.2018      

 Kreistag 12.09.2018      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 40 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.031       40                               In Vertretung  
                                                gez. Schlichting (Handzeichen) 

    
Betreff: 

Benutzerordnung für die Durchführung von Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des 
Juleums 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Benutzerordnung für die Durchführung von Veranstaltungen in den Räumlichkeiten 
des Juleums wird zugestimmt. 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 94 2018 
 

  
 

- 2 -

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Für die Durchführung von Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des Juleums gibt es 
bislang kein politisch beschlossenes Regelwerk, welches als Genehmigungs-, Durchfüh-
rungs- und Entscheidungsgrundlage herangezogen werden kann. Dies soll mit dieser Be-5 
nutzerordnung nunmehr eingeführt werden. 
 
 
Anlage 

 10 



Stand: 08/2018 

Drs.-Nr. 94/2018 

 
 

Benutzerordnung für die Durchführung von Veranstaltungen  
in den Räumlichkeiten des Juleums 

 
1. Die Vergabe der Räumlichkeiten des Juleum erfolgt auf schriftliche, formelle 

Antragstellung mit anschließender Einzelfallprüfung beim Geschäftsbereich Schule, 
Kultur und Sport (nachstehend Geschäftsbereich genannt) des Landkreises Helmstedt. 
Eine Untervermietung an Dritte ist unzulässig. Die Veranstaltung ist gemäß des 
beantragten und genehmigten Zwecks durchzuführen.  

 
2. Veranstaltungen zu privaten, kommerziellen oder politischen Zwecken werden nicht 

genehmigt. Dasselbe gilt für Vereins-/Beiratssitzungen aller Art. Ausgenommen sind 
Sitzungen der politischen Gremien des Landkreises Helmstedt und Sitzungen von 
Vereinen, in denen der Landkreis Helmstedt eine Mitgliedschaft hat. Darüber hinaus 
werden Veranstaltungen mit religiösem oder weltanschaulichem Hintergrund nicht 
zugelassen. Es sei denn, der Landkreis Helmstedt ist bei diesen Träger oder 
Mitveranstalter. 

 
3. Der Bibliothekssaal der Ehemaligen Universitätsbibliothek im Obergeschoss soll 

grundsätzlich nur zur Verfügung gestellt werden, wenn der Landkreis Helmstedt Träger 
oder Mitträger der Veranstaltung ist. Über Ausnahmen entscheidet der 
Geschäftsbereich. 

 
4. Die Räumlichkeiten des Kreis- und Universitätsmuseums stehen für Veranstaltungen 

Dritter nicht zur Verfügung. 
 

5. Das Juleum ist nicht barrierefrei. Personen, die sich ohne fremde Hilfe oder Hilfsmittel 
nicht uneingeschränkt bewegen können, sind (wenn möglich) im Vorfeld anzumelden. 
Dies gilt auch für Führungen. Die Besucherplätze für Personen im Rollstuhl sind im 
Bestuhlungsplan eingezeichnet und zwingend einzuhalten. 

 
6. Für die Benutzung der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten ist ein Entgelt gemäß 

der Regelung der Entgelte für die Benutzung von Räumen des Juleums laut gültigem 
Kreistagsbeschluss zu entrichten. 
 

7. Die Überlassung der Räumlichkeiten richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des 
privaten Rechts und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen entschädigungslosen 
Widerrufs. Für die Durchführung von Veranstaltungen sind Vorschriften des öffentlichen 
Rechts zu beachten und einzuhalten. 

 
8. Die Benutzung richtet sich nach den Vorschriften der Nieders. 

Versammlungsstättenverordnung (NVStättVO), der Nieders. Bauordnung (NBauO) und 
dem Nieders. Brandschutzgesetz (NBrandSchG). 

 
9. Für die Einhaltung der Vorschriften der NVStättVO und des NBrandSchG während der 

Veranstaltung ist der Veranstalter mit verantwortlich. 
 
10. Veranstaltungen in der Aula dürfen nur entsprechend des genehmigten 

Bestuhlungsplans durchgeführt werden. Dieser ist Bestandteil dieser Benutzerordnung. 
Die Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden. Somit ist auch ein 
zusätzliches Aufstellen von Stühlen nicht zulässig. Die Bestuhlung im Bibliothekssaal ist 
möglichst nicht, und nur nach Absprache mit dem Geschäftsbereich, zu verändern. Die 
Rettungswegbreiten von 1,20 m sind zu jedem Zeitpunkt im gesamten Gebäude 
einzuhalten. 

 



Stand: 08/2018 

 
11. In der Aula dürfen sich nicht mehr als 330 Personen gleichzeitig aufhalten. Im 

Bibliothekssaal sind maximal 100 Personen erlaubt. Der Veranstalter hat dies durch 
geeignete Maßnahmen (z. B. Eintrittskarten, Einsatz von Aufsichtspersonal) 
sicherzustellen. 

 
12. Die Rettungswege auf dem Grundstück des Juleums sowie Zufahrten, Aufstell- und 

Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst 
müssen ständig frei gehalten werden. 

 
13. Während des Aufenthaltes von Personen im Juleum müssen die Flucht- und 

Rettungswege jederzeit und in voller Breite zur Verfügung stehen, und die Türen in den 
jeweiligen Rettungswegen müssen von innen leicht und in der vollen Breite geöffnet 
werden können. 

 
14. Offenes Feuer (Kerzen, Gaskocher, Pyrotechnik, u.ä.) ist verboten. 
 
15. Es besteht im gesamten Gebäude Rauchverbot. 
 
16. Das Ausgestalten der nutzbaren Flächen mit Bühnenaufbauten, Kulissen, Dekorationen, 

Hinweisschildern, o.ä., sowie das Ausschmücken bedarf der Abstimmung mit dem 
Geschäftsbereich. 

 
17. Den Weisungen der Juleumsmitarbeitern ist Folge zu leisten. 

 
18. Das Mitführen von Tieren ist untersagt. 
 
19. Der Innenhof des Juleums darf nicht befahren werden. Ausnahmen zum Be- und 

Entladen sind im Vorfeld mit dem Geschäftsbereich abzustimmen. 
 
20. Parkplätze im Innenhof des Juleums können grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt 

werden. Über Ausnahmen entscheidet der Geschäftsbereich. 
 
21. Catering-Leistungen für Veranstaltungen in der Aula sind ausschließlich im Foyer 

abzuwickeln. Das Betreten der anderen Räume mit Speisen und/oder Getränken ist nicht 
erlaubt. Der Veranstalter hat dies durch geeignete Maßnahmen (z.B. durch den Einsatz 
von Aufsichtspersonal) sicherzustellen. Im Bibliothekssaal sind Catering-Leistungen 
grundsätzlich mit dem Geschäftsbereich abzustimmen. 

 
22. Sollte bei der Veranstaltung die hauseigene technische Bühnen-, Beleuchtungs- und 

Beschallungstechnik nicht genutzt und durch externe Technik und Personal ersetzt und 
betrieben werden, hat ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gemäß § 39 
NVStättVO anwesend zu sein. Es ist ein Nachweis der Befähigung zum Verantwortlichen 
für Veranstaltungstechnik bereit zu halten und auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
23. Eine zuverlässige Person ist vom Veranstalter als Aufsicht im Kellerbereich des Juleums 

einzusetzen, sofern die Veranstaltung und deren Vorbereitung außerhalb der 
Öffnungszeiten des Kreis- und Universitätsmuseums stattfindet (Öffnungszeiten: Di. - Fr. 
10.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr, Sa. u. So. 15.00 - 17.00 Uhr). Dies betrifft nicht 
Veranstaltungen in der Ehemaligen Universitätsbibliothek. 

 
24. Der Landkreis Helmstedt übergibt die Räumlichkeiten an den Nutzer grundsätzlich in 

einem ordnungsgemäßen Zustand. Der Zustand der Räumlichkeiten wird sowohl vor als 
auch nach jeder Veranstaltung schriftlich dokumentiert. 

 
25. Die vom Landkreis Helmstedt ausgestellte, kostenpflichtige Nutzungsgenehmigung für 

die beantragten Räumlichkeiten ersetzt nicht andere vorgeschriebene behördliche 
Entscheidungen (z. B. nach dem Gaststätten- oder Lebensmittelrecht).  
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26. Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) in Verbindung mit dem 

Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (UrhWG) ist der Veranstalter verpflichtet, die 
Wiedergabe geschützter Musikwerke der GEMA, Bezirksdirektion Hamburg, 
Schierenberg 66, 22145 Hamburg, zu melden. Des Weiteren sind vom Veranstalter 
beauftragte/engagierte Künstler und Publizisten nach dem Künstlersozial-
versicherungsgesetz (KSVG) der Künstlersozialkasse, Gökerstraße 14, 26384 
Wilhelmshaven zu melden. Sollte diese Meldung unterbleiben und daraus dem 
Landkreis Helmstedt als Eigentümer und Betreiber des Juleums ein Schaden entstehen, 
so ist der Veranstalter dem Landkreis Helmstedt gegenüber schadenersatzpflichtig. 

 
27. Über zusätzliche Ausnahmen entscheidet der Landrat per Einzelentscheidung. 
  
Hinweise:  
 

• Für die Benutzung der Ehemaligen Universitätsbibliothek gelten weitere 
Bestimmungen. Die Durchführung von Veranstaltungen in der Ehemaligen 
Universitätsbibliothek richtet sich nach dieser Benutzerordnung. 

 
• Führungen sind keine Veranstaltungen im Sinne dieser Benutzerordnung. 


